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Stammrechtssatz

Aus dem Regelungszusammenhang des § 58 Abs 2 und § 410 Abs 1 01ter Satz ASVG ergibt sich, daß der

Versicherungsträger nicht über die Dienstgebereigenschaft iSd § 35 Abs 1 ASVG an sich einen Feststellungsbescheid

erlassen darf, weil damit weder Rechte und P=ichten im Sinne der Formulierung des § 410 Abs 1 01ter Satz ASVG, noch

die Verp=ichtung zur Beitragsentrichtung festgestellt wird; die Dienstgebereigenschaft ist vielmehr wesentliches

Sachverhaltselement (nicht Vorfrage iSd § 38 AVG) sowohl für die Feststellung der Versicherungsp=icht, als auch für die

Verp=ichtung zur Entrichtung von Beiträgen, während die Feststellung der Versicherungsp=icht zu jener über die

Beitragsp=icht im Verhältnis der Vorfrage iSd § 38 AVG steht (Hinweis: E VS 13.11.1978, 822/78, VwSlg 9689 A/1978 und

E 5.3.1991, 89/08/0332).

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide
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